RElac" SICHERHEITSDATENBLATT

QUALITY FOR PROFESSIONALS gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen
Parlaments in der glltigen Fassung

K1/K3 - DEGREASER

Erstellungsdatum 28.06.2021
Uberarbeitet am Nummer der Fassung 3.0
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator K1/K3 - DEGREASER

Stoff / Gemisch Gemisch

Nummer 1 35671

UFI 4YQ3-UD1N-FOOA-KMGD

1.2, Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Bestimmte Verwendung der Mischung
Reinigungsmittel. Entfetter.

Nicht empfohlene Verwendung der Mischung
Nur fur professionelle Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Name oder Handelsname RETECH Industries GmbH
Adresse Landsberger StraBe 217, Berlin, 12623
Deutschland
Telefon +49 (0)30 405 087 390
E-mail info-de@retech.com
Web-Adresse www.retech.com
E-Mail-Adresse einer sachkundigen Person, die fiir das Sicherheitsdatenblatt zustdndig ist
Name RETECH, s.r.o.
E-mail info@retech.cz

1.4. Notrufnummer
RETECH, Suchdol 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory, Tschechische Republik; Telefon: +420 327 596 012 (7.30-16.00

Uhr)
112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung des Gemischs gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist als gefédhrlich eingestuft.

Aerosol 1, H222, H229
Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Der volle Text aller Einstufungen und H-Satze ist in Kapitel 16 enthalten.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen

Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
Die wichtigsten schdadlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schlafrigkeit
und Benommenheit verursachen. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2, Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramm

Signalwort
Gefahr
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2.3.

Gefahrliche Stoffe
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan

2-Propanol

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P271 Nur im Freien oder in gut bellifteten R&umen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung
sorgen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifihren.

P403 An einem gut belifteten Ort aufbewahren.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

Weitere Informationen

>=30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

Sonstige Gefahren

Das Gemisch darf gemaB den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine
Wirkung storen. Das Gemisch enthadlt keine Stoffe, die nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europaischen Parlaments in der glltigen Fassung erfillen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2, Gemische

Chemische Charakteristik

Gemisch von unten aufgefiihrten Stoffen und Gemischen.

Mischung enthdlt folgende Gefahrenstoffe und Stoffe mit festgelegter zuldassiger Hochstkonzentration in

der Arbeitsluft

el Einstufung gemaB Verordnung
Identifikationsnummern Stoffbezeichnung Ge\glzlzr:]ttspr (EG) Nr. 1272/2008 Anm.
EG: 921-024-6 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, 75-<100 Flam. Liq. 2, H225
Registrierungsnummer: | Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan Asp. Tox. 1, H304
01-2119475514-35 Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 67-63-0 2-Propanol 2,5-<10,0 |[Flam. Lig. 2, H225 1,2
EG: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
Registrierungsnummer: STOT SE 3, H336
01-2119457558-25
CAS: 124-38-9 Kohlendioxid 2,5-<10,0 |Press. Gas (verflissigtes Gas), 1
EG: 204-696-9 H280

Anmerkungen

1  Stoff, fur den ein Grenzwert der Union flr die Exposition am Arbeitsplatz gilt.

2 Stoff, fir den biologische Grenzwerte bestehen.

Der volle Text aller Einstufungen und H-Satze ist in Kapitel 16 enthalten.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Achten Sie auf die eigene Sicherheit. Wenn gesundheitliche Probleme auftreten oder im Zweifelsfall, informieren Sie
den Arzt und geben Sie ihm Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt.

Bei Einatmen

Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Bei Beriihrung mit der Haut

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Beim Kontakt mit den Augen

Spilen Sie sofort die Augen mit einem Strahl flieBenden Wassers, 6ffnen Sie die Augenlider (wenn nétig auch mit
Gewalt); wenn der Betroffene Kontaktlinsen hat, entfernen Sie sie unverziglich. Bei Beschwerden einen Arzt
konsultieren.

Beim Verschlucken

KEIN ERBRECHEN HERBEIFUHREN! Sichern Sie eine &rztliche Behandlung ab.
4.2, Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Einatmen

Kann Schlafrigkeit und Benommenbheit verursachen.

Bei Beriihrung mit der Haut

Verursacht Hautreizungen.

Beim Kontakt mit den Augen

unerwahnt

Beim Verschlucken

unerwahnt
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

unerwahnt

ABSCHNITT 5: MaBBnahmen zur Brandbekdampfung
5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wassernebel.
Ungeeignete Loschmittel
Wasser - voller Strahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
unerwahnt
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Sichern Sie eine ausreichende Liftung ab. Verwenden Sie persodnliche Arbeitsschutzmittel. Ungeschiitzte Personen
fernhalten.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustandige
Behdrden benachrichtigen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Sichern Sie eine ausreichende Liftung ab. Nicht mit Wasser oder waBrigen Reinigungsmitteln wegspdulen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 7., 8. und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Behdlter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Nicht gegen
offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. Verwenden Sie das Produkt nur an den Stellen, wo es nicht ins
Kontakt mit offenem Feuer oder anderen Zindquellen kommt. Nicht rauchen. MaBnahmen gegen elektrostatische
Entladungen treffen. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Vor Wéarme-, Zindquellen und
direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

7.2, Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Kdhl halten. In dicht verschlossenen Behdltern und an einem kihlen und trockenen Ort lagern. Vor Wé&rme-,
Zlindqguellen und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.
Lagerklasse 2B - Behalter mit komprimiertem Gas (Aerosole)

7.3. Spezifische Endanwendungen
unerwéahnt

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Das Gemisch enthalt Stoffe, fiir die Expositionsgrenzwerte fiir die Arbeitsumgebung festgelegt sind.

Deutschland DFG - MAK-Werte-Liste 2017 (MAK)
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert
MAK 8h 500 mg/m3
MAK 200 ppm
2-P | (CAS: 67-63-
ropanol (CAS: 67-63-0) MAK 15min 1000 mg/m3
MAK 15min 400 ppm
MAK 8h 9100 mg/m3
L MAK 5000 ppm
Kohl AS: 124-38-
ohlendioxid (CAS 38-9) MAK 15min 18200 mg/m?
MAK 15min 10000 ppm
Deutschland IFA DGUV Grenzwerteliste 2017 (AGW)
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert
AGW 8h 500 mg/m3
. AGW 8h 200 ppm
2-Propanol (CAS: 67-63-0) AGW short 1000 mg/m>3
AGW short 400 ppm
AGW 8h 9100 mg/m3
S AGW 8h 5000 ppm
Kohlendioxid (CAS: 124-38-9
ohlendioxid ( ) AGW short 18200 mg/m?
AGW short 10000 ppm
Deutschland TRGS 900
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert
8h 500 mg/m3
8h 200 ppm
2-Propanol (CAS: 67-63-0) Kurzzeitwertkonzent 1000 mg/m?
ration
Kur.'zzeitwertkonzent 400 ppm
ration
8h 9100 mg/m3
Kohlendioxid (CAS: 124-38-9) 8h 2000 ppm
Kur_'zzeltwertkonzent 18200 mg/m?3
ration
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Deutschland TRGS 900
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert
Kohlendioxid (CAS: 124-38-9) rKa“t?zﬁe'twertk"”ze“t 10000 ppm

Europdische Union

Richtlinie 2006/15/EG der Kommission

Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert
L OEL 8 Stunden 9000 mg/m?3
Kohlendioxid (CAS: 124-38-9
ohlendioxid ( ) OEL 8 Stunden 5000 ppm
Biologische Grenzwerte
Deutschland TRGS 903
Name Parameter Wert Getes_tete Zeitpunkt der
Material Probenahme
Expositions bzw.
2-Propanol (CAS: 67-63-0) Aceton 25 mg/I Vollblut Schichtende
abgenommen
DNEL
2-Propanol
Arbeiter / Weg der .
Verbraucher Exposition Wert Wirkung Wertfestsetzung
Verbraucher Oral 26 mg/kg Chronische systemische Wirkungen
KG/Tag
Verbraucher Dermal 319 mg/kg Chronische systemische Wirkungen
KG/Tag
Arbeiter Dermal 888 mg/kg Chronische systemische Wirkungen
KG/Tag
Verbraucher Inhalation 89 mg/m3 Chronische systemische Wirkungen
Arbeiter Inhalation 500 mg/m3 Chronische systemische Wirkungen
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan
Arbeiter / Weg der .
Verbraucher Exposition Wert Wirkung Wertfestsetzung
Verbraucher Oral 699 mg/kg Chronische systemische Wirkungen
KG/Tag
Verbraucher Dermal 699 mg/kg Chronische systemische Wirkungen
KG/Tag
Arbeiter Dermal 773 mg/kg Chronische systemische Wirkungen
KG/Tag
Verbraucher Inhalation 608 mg/m3 Chronische systemische Wirkungen
Arbeiter Inhalation 2035 mg/m3 | Chronische systemische Wirkungen
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8.2.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getrdankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Berihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden.

Augen- / Gesichtsschutz

DichtschlieBende Schutzbrille.

Hautschutz

Schutz der Hand: Schutzhandschuhe, widerstandsfahig gegeniber dem Produkt. Die endglltige Auswahl des
Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen.
Handschuhmaterial:  Nitrilkautschuk. Empfohlene Handschuhdicke: > 0,5 mm. Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials: > 480 min. Beachten Sie die Empfehlungen des konkreten Herstellers der Handschuhe bei der
Auswahl in Bezug auf die Dicke, das Material und die Durchlassigkeit. Weiterer Schutz: Antistatische Schutzkleidung.

Atemschutz

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Filter A2/P2.

Thermische Gefahren
Nicht aufgefuhrt.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Beachten Sie die gewdhnlichen UmweltschutzmaBnahmen, siehe Punkt 6.2.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand flissig
Farbe transparent
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt die Angabe ist nicht verfugbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 82 °C
Entzindbarkeit Extrem entzindbares Aerosol.
Untere und obere Explosionsgrenze
untere 0,8 %
obere 12,0 %
Flammpunkt -9 °C
Zindtemperatur die Angabe ist nicht verfligbar
Zersetzungstemperatur die Angabe ist nicht verfligbar
pH-Wert die Angabe ist nicht verfligbar
Kinematische Viskositat <20,5 mm?2/s bei 40 °C (L)
Wasserloslichkeit fast unldslich
Fettldslichkeit die Angabe ist nicht verfligbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) die Angabe ist nicht verfiigbar
Dampfdruck 5500 hPa bei 20 °C
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte 0,72 g/cm3 bei 20 °C
Form Aerosolzerstduber: Aerosolspray
die Angabe ist nicht verfligbar
9.2, Sonstige Angaben
Verdampfungsgeschwindigkeit die Angabe ist nicht verfligbar
Entflammtemperatur >200 °C
. . Das Produkt ist nicht explosiv, kann aber mit Luft ein
Explosive Eigenschaften . . .
explosives Gemisch bilden.
Gehalt an organischen Lésungsmitteln (VOC) 96,5 %
Gehalt an nichtfliichtigen Stoffen (Trockenmasse) 0 % Vol.
Max. VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts 694,8 g/l
Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivitat
unerwahnt
Chemische Stabilitat

Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.

Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Nicht bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen
unerwahnt

Unvertrdgliche Materialien
unerwahnt

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Nicht bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Fur das Gemisch stehen keine toxikologischen Angaben zur Verfliigung.
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
2-Propanol
Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit | Art Geschlecht
Oral LDso 5840 mg/kg Ratte
Dermal LDso 13900 mg/kg Kaninchen
Inhalation LCso >25 mg/I 4 Std. Ratte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan
Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit | Art Geschlecht
Oral LDso >5840 mg/kg Ratte
Dermal LDso >2920 mg/kg Kaninchen
Inhalation LCso >25 mg/I| 4 Std. Ratte
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschiadigung/-reizung
Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Keimzell-Mutagenitat
Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien flir eine Klassifizierung nicht erfllt.
Karzinogenitat
Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat
Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien flir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.

Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

unerwahnt

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Akute Toxizitat
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2-Propanol
Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt
LCso 9714 mg/| 24 Std. Wirbellosen (Daphnia
magna)
LCso 9640 mg/I| 96 Std. Fische (Pimephales
promelas)

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan

Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt
LL 50 11,4 mg/I 96 Std. Fische (Oncorhynchus
myKkiss)
EL 50 3 mg/I 48 Std. Wirbellosen (Daphnia
magna)
EL 50 30-100 mg/I 72 Std. Algen

(Pseudokirchneriella
subcapitata)

Chronische Toxizitat

2-Propanol
Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt
LOEC 1000 mg/I 8 Tag Algen

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan

Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt
LOEC 0,32 mg/I 21 Tag Wirbellosen (Daphnia
magna)
NOEC 0,17 mg/I 21 Tag Wirbellosen (Daphnia
magna)
NOELR 3 mg/I 72 Std. Algen

(Pseudokirchneriella
subcapitata)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Begrenzte biologische Abbaubarkeit.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Nicht aufgefuhrt.
12.4. Mobilitat im Boden
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Nicht aufgeflhrt.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthalt keine Stoffe, welche die Kriterien flir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) des Europdischen Parlaments in der glltigen Fassung erfillen.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
unerwahnt
12.7. Andere schidliche Wirkungen

Okotoxische Wirkungen: Bemerkung: Giftig fir Fische.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise: Wassergeféahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergeféhrdend. Nicht in das Grundwasser,
in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen. Trinkwassergefdhrdung bereits beim Auslaufen geringer
Mengen in den Untergrund. In Gewdassern auch giftig fir Fische und Plankton. Giftig fir Wasserorganismen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Gehen Sie nach den geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung vor. Legen Sie ein nicht verwendetes Produkt und
eine verschmutzte Verpackung in fur die Abfallsammlung gekennzeichnet Behadlter ab und Ubergeben Sie sie zur
Entsorgung einer zur Abfallentsorgung berechtigten Person (spezialisierten Firma), die eine Berechtigung zu diesen
Tatigkeiten hat. Ein nicht verwendetes Produkt nicht in die Kanalisation gieBen. Darf nicht gemeinsam mit
Kommunalabfallen entsorgt werden.
Abfallvorschriften
Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV). Gefdhrlicher Abfall nach
Abfallverzeichniss-Verordnung. Entscheidung 2000/532/EG Uber die Bereitstellung einer Abfallliste mit spateren

Anderungen.
Abfallbezeichnung
16 03 05 organische Abfalle, die gefdhrliche Stoffe enthalten *

Abfallbezeichnung fiir die Verpackung

1501 11 Verpackungen aus Metall, die eine gefahrliche feste por0se Matrix (z. B. Asbest) enthalten,
einschlieBlich geleerter Druckbehaltnisse *

(*) - gefahrlicher Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG Uber gefahrliche Abfalle

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1950

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
DRUCKGASPACKUNGEN

14.3. Transportgefahrenklassen
2  Gase und gasformige Stoffe

14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant

14.5. Umweltgefahren
Ja

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Hinweis in den Abschnitten 4 bis 8.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
nicht relevant
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Weitere Informationen

Stowage Code: SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters. Segregation Code: SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class
9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as
for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

UN Nummer 1950
Klassifizierungskode 5F
Sicherheitszeichen 2.1+umweltgefédhrdende

StraBenverkehr- ADR

Begrenzte Mengen 1L
Freigestellte Mengen EO
Beférderungskategorie 2

Tunnelbeschrankungscode (D)

Eisenbahntransport - RID
Seeverkehr - IMDG

Der Initiator der Gefahr Naphtha (petroleum), hydrotreated light
EmS (Notfallplan) F-D, S-U
Meeresschadstoff Ja

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1.

15.2.

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV). TRGS 900. Gesetz zum Schutz der
arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG). Gesetz zum Schutz vor gefdhrlichen Stoffen
(Chemikaliengesetz - ChemG). Gesetz Uber die Durchfiihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit. Verordnung zum Schutz des Klimas vor
Veranderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase (Chemikalien-Klimaschutzverordnung -
ChemKlimaschutzV). Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017. Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates
(EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europdischen Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der
Kommission in der glltigen Fassung. Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008
vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur
Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 in der giiltigen Fassung. VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 31. Marz 2004 Uber Detergenzien in der gliltigen Fassung.

Stoffsicherheitsbeurteilung
unerwahnt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Standardsiatze iiber die Gefdahrlichkeit

H222 Extrem entzindbares Aerosol.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H229 Behdlter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

Seite
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P271 Nur im Freien oder in gut bellifteten R&umen verwenden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifthren.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung
sorgen.
P403 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen iber 50 °C/122 °F aussetzen.

Weitere wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit der Menschen

Das Produkt darf nicht - ohne besondere Genehmigung des Herstellers / Importeurs - zu einem anderen als im
Abschnitt 1 angegebenen Zweck verwendet werden. Der Anwender ist flr die Einhaltung aller zusammenhdngender
Vorschriften zum Gesundheitsschutz verantwortlich.

Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

ADR Europaisches Abkommen Uber den internationalen Strassentransport der gefahrlichen
Glte

AGW Arbeitsplatzgrenzwerte

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EG Identifikationskod fiir jeden Stoff in dem EINECS angegeben

EINECS Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

ELso Effektives Niveau fiir 50 % der getesteten Organismen

EmS Notfallplan

EU Europaische Union

EuPCS Europaisches Produktkategorisierungssystem

IATA Internationale Assoziation der Flugtransporter

IBC Internationale Vorschrift fir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Transport
gefdhrlicher Chemikalien

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Internationale Befoérderung gefahrlicher Gliter mit Seeschiffen

INCI Internationale Nomenklatur fiir kosmetische Inhaltsstoffe

ISO Internationale Organisation fiir Normung

IUPAC Internationale Union fur reine und angewandte Chemie

LCso Todliche Konzentration eines chemischen Stoffs, die 50% einer Stichprobe totet

LDso Tddliche Konzentration eines Stoffes, die den Tod von 50% der Bevdlkerung

LLso Todliche Belastung fir 50 % der getesteten Organismen

log Kow Oktanol-Wasser Verteilungskoeffizient

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

MARPOL Das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe

NOEC Hochste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

NOEL Dosis ohne beobachtbare Wirkung

NOELR Belastungsintensitat ohne beobachteten nachteiligen Effekt
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OEL Zuldssige Expositionslimits am Arbeitsplatz

PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

ppm Teile pro Million

REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

RID Ubereinkommen (iber den Eisenbahntransport geféhrlicher Giter

UN Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenstdnden geman
UN-Modellvorschriften

UvCB Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte
und biologische Materialien

VOC Flichtige organische Verbindungen

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Aerosol Aerosol

Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronisch)

Asp. Tox. Aspirationsgefahr

Eye Irrit. Augenreizung

Flam. Liq. Flussigkeit entziindbar

Press. Gas Gase unter Druck

Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Instruktionen fiir die Schulung

Die Mitarbeiter mit der empfohlenen Art und Weise der Verwendung, der obligatorischen Sicherheitsausristung, der

Ersten Hilfe und erlaubten Handhabungen des Produkts bekannt machen.
Empfohlene Einschrankungen der Anwendung

unerwahnt

Informationen liber die Quellen der beim Erstellen des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Angaben

Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der giltigen Fassung.
Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der glltigen Fassung. Daten vom
Hersteller des Stoffes / des Gemisches, wenn vorhanden - Informationen aus der Registrierungsdokumentation.
Vorgenommene Anderungen (welche Informationen hinzugefiigt, weggelassen oder geindert wurden)
Version 3.0 ersetzt Version SDB von 15. 10. 2018. Durchgefiihrte Anderungen in Abschnitten 2, 13, 15 und 16.

Erkldarung
Das Sicherheitsdatenblatt beinhaltet Angaben fiir die Absicherung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sowie des Umweltschutzes. Die aufgefiihrten Angaben entsprechen dem gegenwartigen Stand der Kenntnisse und
Erfahrungen und sind in Ubereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften. Sie kénnen nicht als Garantie der
Eignung und der Anwendbarkeit des Produkts fiir eine konkrete Anwendung angesehen werden.

Seite 12/12



	K1K3 - DEGREASER
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


